
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Technischer Ausschuss 

 OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

Verwaltungsausschuss  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenräger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	Datum der Vorlage: 
	Beschlussvorlage: Das Wärmeplanungsgesetz des Bundes wird regeln, dass in Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2028 kommunale Wärmepläne vorliegen müssen. Bis zum 31.12.2023 können über die Kommunalrichtlinie für die Erstellung einer solchen kommunalen Wärmeplanung Fördermittel in Höhe von 100 % beantragt werden. Die Gemeinden des grundzentralen Verbundes Naunhof/Großpösna, die Stadt Naunhof und die Gemeinden Großpösna, Belgershain und Parthenstein haben sich dazu verständigt, diese Thematik gemeinsam zu bearbeiten. Dazu sollen bis zum 31.12.2023 federführend durch die Stadt Naunhof Fördermittel über die Kommunalrichtlinie beantragt werden. Der Bürgermeister soll mit diesem Beschluss ermächtigt werden, eine dafür notwendige Kooperationsvereinbarung als Teil des Fördermittel- antrags zu unterzeichnen. Die nicht über die Kommunalrichtlinie förderfähigen Personalkosten für die administrative Koordination (1/2 Vollzeitstelle für ca. 12 Monate) werden anteilig nach der Einwohnerzahl unter den vier Kommunen aufgeteilt. Parallel wird geprüft, ob dafür andere Fördermöglichkeiten außerhalb der Kommunalrichtlinie bestehen.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 16.10.2023
	Beschlussnummer: GR-2023-44
	Beschlusstext: die gemeinsame Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung durch die Stadt Naunhof und die Gemeinden Großpösna, Belgershain und Parthenstein. Dazu werden bis zum 31.12.2023 federführend durch die Stadt Naunhof Fördermittel über die Kommunalrichtlinie beantragt. Der Bürgermeister wird ermächtigt, eine dafür notwendige Kooperationsvereinbarung als Teil des Fördermittelantrags zu unterzeichnen. Die nicht über die Kommunalrichtlinie förderfähigen Personalkosten für die administrative Koordination (1/2 Vollzeitstelle für ca. 12 Monate) werden anteilig nach der Einwohnerzahl unter den vier beteiligten Kommunen aufgeteilt. 
	Herr/Frau: [Herr Wiederanders]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss der gemeinsamen Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung durch die Stadt Naunhof und die Gemeinden Großpösna, Belgershain und Parthenstein
	Verfasser: [Bauamt]
	Sachkonto: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: 
	Bürgermeister: On
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Weitere Beteiligte, Planungsbüros etc: 
	Kostenstellen-/Kostenträgernummer: 


